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RS OGH 1962/6/6 1Ob106/62
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.06.1962

Norm

ZPO §496 Abs1 Z2

ZPO §496 Abs1 Z3

ZPO §503 Z4

ZPO §510

Rechtssatz

Nach Aufhebung der unterinstanzlichen Urteile durch den OGH wegen eines Feststellungsmangels, der die

erschöpfende Beurteilung der Sache verhinderte, kann sich die Partei im fortgesetzten Verfahren auch auf eine bisher

noch nicht eingewendete Nichtigkeit der streitgegenständlichen Vereinbarung berufen.
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